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Nciîes h elve tische s T a g bla t t.

(Fortsetzung des schweizerischen Republikaners)

Herausgegeben von Escher und Usieri/ Mitgl. der gesetzg. Räthe.

Band i. X. XI.IV. Bern, 15. Aug. 1799. '(28. Thermid. VII.

Gesezgebun g.

Grosser Rath, 8- August.

(Fortsetzung.)
Pellegrini sieht hier auch keine Schwierig-!

keit, wenn sie schon mit so viel Talent gesucht
wird; ware die Constitution eine bloße Chimaire,
so hatte Cscher recht, aber das Gesetz ist nur Er-
lc. tecung der Constitution, und betrifft nicht das
Privat - sondern das öffentliche Recht; folglich ist
es nicht erst von seinem Darum an anwendbar,
sondern von da. an als die Constitution und mit-
hin das öffentliche Recht angenommen und be-
summt wurde; diese Bemerkung wird hoffentlich
Cschcrn überzeugen und iyn mit mir für das
Glimmten stimmen machen.

Äscher : Statt erbaut zu werden bin ich
noch mehr m meiner Meinung durch die Nichtigkeitaller Einwendungen be wir vordem Schlumpf
g.cnwte, meinen Gründen zufolge könnten
Schuldtitcl, d.c vor den: Ge,ctz geschlossen wurden,diesem rmterwo^en werden; allein das Gesetz b'-tIt n-cht die Schuldàl, sondern die Vertheilnngdlo Guts oes Schuldners unter die Gläubigers
5,^-6 ^schss^'^ung oder Collocation ist nichts«à'rs, als diese,Berthe-lang; nun aber fauatdas mecht der Gläubiger auf das Gut dc» Sssnld-°'"A>, s-. °?N .M AZ
faàg des Schuldners an, folglich muß diese
GeN si'Z s'î„^^°^u b!esc!n Tag bestehenden
l. -

s? >sntt haben. Das gleiche Verbalen ß bat
set

°h"„'

^igenrymnsantritt der Erben. Was veale-n be-M dlls--V Ä"^ber für mcllw Meinîg stattU we. dieselbe ge prochcn, denn eben weil nr^b an^
s^m ?^te vorhanden sind, und gültigseyn wecd.n, bis w-r neue Gesetze darüber ma-

stauch Ungleichheit bis am Tagedes Gesetzes bestehen. Custor verwechselt Civil-falle Mit Cnmmalfallen in diesen leztern soll inw?!" »-s «W-'- S-.'-? wK-nZ'-vilsallcn abcr das sirenge Recht. P-llegrini macht

freilich eine feine Unterscheidung zwischen Privat«
und öffentlichem Recht; aber noch ist es nicht lau-
ge, daß die Versammlung auch die Anwendung
der Grundsätze des öffentlichen Rechts, ehe Gesetze
dieselbe fodern, verwarf, sonst müßte ja die Stell-
Vertretung des Volks mit der Volksmenge jezt
schon ins Verhältniß gebracht werden; und über-
dem möchte auch Pellegrinis Abtheilung des Privat-
und des öffentlichen Rechts Einwendungen erdnl-
den; nirgends also sehe ich Gründe, um von mei-
ner ersten Meinung abzugehen.

Herzog v. Eff. stimmt Eschcrn ganz bei, und
wundert sich besonders über Schlumpf, der will,
daß die Verbrechen nach den Gesetzen beurtheilt
werden, die in der Begehung des Verbrechens
statt hatten, und doch nicht den Auffall, der auch
ein Verbrechen ist, nach demjenigen Gesez richten
laffeh will, das in der Zeit des Auffalls noch gül-
tig war.

SOlum»fist auch nicht erbaut, weil Recht-
fertigungen statt haben können ohne Auffall, und
hier also geerbt würde, ehe einer todt ist.

KühnEs bedarf keiner weitläufigen Deductio-
nen, um diesen Fall zu entscheiden; denn ein Auf-
fall ist eine Ucbergebung des Guts eines Schuld-
ners an die richterliche Gewalt zu Handen d»r
Gläubiger; also muß die Vertheilnng des Guts
nach denjenigen Gesetzen geschehen, welche am Tag
der Uebergabe des Guts an den Richter noch in
Kraft waren; aus diesem so ganz cmlei'chtenden
Grunde stimmt er Eschern bei, dessen Antrag an-
genommen wird.

Der Senat schlägt in einer Bothschaft die Auf-
Hebung des 106. § der Constitution vor.

Escher: Dieß ist der wichtigste Vorschlag, den
der Senat uns machen kann; hoffentlich wird man
nicht sogleich darüber absprechen wollen, und also
weise man denselben an die Constitutions-Abäude-
rungs-Commission. Angenommen.

Der Senat giebt Erläuterungen über den
Gang, den er in den Constitutionsveränderunge«
zu nehmen wünscht.

Escher sagt: Diese Bothschaft zeigt uns, daß
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wir nur über die Grundsätze der Veränderungen,
die uns der Senat vorschlägt, zu berathen haben,
nicht aber über die Form oder Abfassung derselben;
man lege also die Bothschaft auf den Kanzlcitisch.
Angenommen.

Das Direktorium übersendet folg. Bothschaft:

Das Vollziehungsdirektorium der einen und uu-
theilbaren helvetischen Republik an die ge-
seygebendeu Räthe.

Bürger Repräsentanten!

Ihr Beschluß vom 7- Aug. umfaßt nun auch
die Angestellten bei den Bureaux des Senats und
des obersten Gerichtshofes unter eben denjenigen
Verfügungen des Gesetzes vom zo. April, wodurch
die bei dem großen Rathe angestellten Personen
wegen der Bezahlung ihrer Besoldungen an das
National-Schazamt gewiesen werden. Dieselben
Gründe, die Sie zur Bestimmung obiger Verfü-
gungen bewogen haben, bewegen das Vollziehungs-
direktorium, Sie einzuladen, daß Sie dieselben
auch auf die bei seinen Bureaux angestellten Per-
sonen anwenden.

Republikanischer Gruß!
Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,

L a h a r p e.

Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sekr.
Mousson.

Auf Kuhns Antrag wird dieser Botschaft so-

gleich mit Dringlichkeitserklärung entsprochen.
Die Versammlung hält geheime Sitzung.

Senat, 8. August.
Präsident: Häfelin.

Lang, im Namen einer Commission, legt über
die Unterzeichnung der Protokolle durch die Prasi-
denten und Secretärs des Senats, ein Gutachten
vor, das für 3 Tage auf den Kanzleitisch gelegt
wird.

Grosser Rath, 9. August.
^Präsident: Germann.

B. Doktor Volmar von Oberwinterthur im
Canton Zürich liest folgende Anrede vor:

Bürger Gesezgeber!
Heute erscheinen vor Ihren Schranken Männer,

die aus reiner Vaterlandsliebe sich bewogen fänden,
mit Ihnen über die kritische Lage unsers Vatcrlan-
des, und über die Art, wie dieses aus jener gerift
sen werden könnte, einige Worte zu sprechen! Sie

wissen, B. Gesezgeber, daß unser Patriotismus
nicht erst von heute her ist, sondern daß der größte
Theil von uns schon seit jener die Menschheit end
ehrenden Geschichte von Stafa herrührt. Nur da:
maïs konnte das Uebergewicht der Aristokraten die

heiligen Rechte der Menschheit unterdrücken; nur
damals konnten wir mit Gewalt gezwungen werden,

unsere Freunde, ine nichts als Recht und Billigkeit
begehrten, ihren Familien entrissen, in das Ge:

fangniß geschiept, und willkührlichen Richtern à
geben zu sehen, denen Menschlichkeit, Gerechtigkeit,
nicht nur bloßer Name, sondern sogar uà
kannte Dinge waren; jeder von ihnen, der ein

menschliches Gefühl hatte, mußte in Haß undVm
achttmg gegen jene Geschöpfe entbrannt wà,
die man gegenwartig so gleichgültig mit dem Nas

men von Aristokraten und Oligarchen belegt. Dtü
haben die Rech e der Menschheit unterdrükt; diese

haben uns unserer Freiheiten beraubt; diese hà
gleichsam einen Eid unter sich geschworen, das

ehrliche, biedere und rechtschaffene Volk mit eben

dem Schreckenssystem, durch das im Jahr Ml
die Volksregierung der Franken größtentheils «P

gründet wurde, diese, sage ich, haben mit ebm

diesem System uns unrer ihrem Joch zu hallenges

sucht; aber das Maaß ihrer Sünden war voll,

auch unsere Bitten stiegen bis zu dem Throne des

Allmächtigen empor, und Frankreich, die Räu?em

der Tyrannei und der Ungerechtigkeiten, schenw

nns unsere natürlichen Rechte wieder. Wir mW
uns vorher in verschiedene kleine Theile
nun aber zu einem Volke angewachsen, das M"
Tyrannen von seinen Grenzen abzutreiben fah>?

Ja, B. Gesezgeber, wir glaubten uns guttuan
eine Verfassung angenommen zu haben, durch c

die Rechte und Freiheiten eines jeden Bürgers g '

sichert waren. Jeder schwur den Eid ssr c

solche auf Menschenrecht gegründete VcrfstMsssh't
weder zu leben oder zu sterben: aber «nier v'f.
wurde gestört; Aristokratismus und Fnnatü
erwekteu Unruhen im Innern, und Hunderte u.
unschuldig verführten Brüder wurden ei» OU-
selben. Ein Feind von Außen, die NachrowUst,,^
jeuer Habsburger, deren Voreltern in den

^
bei Sempach und Morgarten für die VerwM^^
ein freies Volk seiner Rechtt berauben ^,s

aiîgeth'

Schmach zu bestrafen, und uns in die

mit ihrem Leben büßten, diese fielen von
uns, um uns für jene ihren Voreltern

Sclavcrei zurükzuführen. azsscht

Ihnen, Bi Gesezgeber, war die hemoe ^ ^auferlegt, für unsere Sicherheit und fm
rechthaltung unserer Verfassung zu wegen? ß 4^-
ten Ihnen den Eid geschworen, nut
sie zu unterstützen, und unsere Grenzen g.s
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MàZrtigen Feind zn beschützen. Auf Ihr erstes
Wort eilten die Männer vom Lande Zürich und
ihn Nachbarn vom Thurgäu, Sentis und von der
àch, und die tapfern Vertheidiger der Freiheit
vm Leman und andern Gegenden Helvetiens mit
hchem Muthe an die Grenzen, um vereint mit den
braven Waffenbrüdern den Franken, Oestreichs
Heere abzutreiben; Liebe zum Vaterland und zu der
Freiheit fesselte einen jeden, aber das nöthigste der
Bedürfnisse, Speise und Trank war ihnen ent-
zogen, so daß viele genöthigt wurden, aus Mangel
an Lebensmitteln einen Posten zu verlassen, wie den
eines Vertheidigers des Vaterlands; demungeachtet
kämpften die Vertheidiger bei Frauenfeld und Win-
terthnr an der Seite der sieggewohnten Franken,
dah diese ihnen das Zeugniß geben mußten, sie
haben gleich geübten Kriegern gefochten. Bis vor
die Thore von Zürich wurde geschlagen, und hier
'Wien der Name Schweizer verloschen, unsere Trup-
p^..lvttrden entlassen, unsere Magazine durch die
strafbarste Nachlaßigkeit dem Feind in die Hände
St iefect, um dadurch und durch vorgeblichen Man-
gel an Geld einen Grund zu finden, unsere fränii-
scheu Freunde und Bundsgenosscn zu verlassen, un-
!,^ Aristokraten und Oiigarchen cmporbringen,
ms unsere Brüder jenseits der Reuß und Limmat
A. Sàenketten seufzen lassen zu können. Dieß

às mit Gleichgültigkeit an, und niemals
woute man die Stimme der vom Feinde bcseztm

niemals der Hilfe versprechenden Patrio-

tress'n unserer Bruder
' ch^

ews' s»Ä ^ÄMeizerherz muß nicht beider Ansicht ein,.- ^upvei eryerz mutz nicyr vei
in Mebî.ch "^âl?lchen Lage seines Vaterlandes
der Schwier '"uß nicht den Namen
aus der Ge'schichw dm

m wenigen Jahren
Geftmeb-w ' v 5- ?°lker verbannt sehen B.
Wunsch,' Schwefle? der heißeste

win-diae blechen, und nicht ais un-
8-d«l -V îcllâ «. Mà

aus der künftig» ans ew'g
Sie werden ê" sehen,
hm, alê Hinw'-n-^ Hse-lb' Mangel an Bürger-
Mb-r,Ts aber nein, B. Ge-

Geld qenna !» 5. ' lchlt uns, noch liegt
brücker des Volks ehemaligen Unter-
bargen Schmu ^ken diese mit dem kost-«chmncke beschwert, den ihnen nur der

saure Schweiß des armen Landmanns zollen mußte,
noch, sage ich, haben diese Verbrecher der Mensche
heit Geld genug, um es für Gegenrevolutionen auf-
zuopfern, und unser schon halb zerrüttetes Vater-
land vollends in das Elend zu stürzen. Zeigen Sie
einmal gegen diese die strengste Gerechtigkeit, die
Republikaner fordern keine Grausamkeit, sondern
sie fordern nur gerechte Strafe der Uebelthäter,
und nur durch diese Strafe kann und wird das
Vaterland gerettet werden.

Und dann, B. Geftzgeber, glauben Sie nicht,
daß jeder Republikaner und jede Rîpublikanerin den
lezten Heller, den sie im Vermögen haben, anwen-
den werden, um etwas zur Rettung des Vaterlands
beizutragen. An Lebensmitteln, B. Geftzgeber,
wird es uns auch nicht fehlen; haben Sie einmal
dem Volk gezeigt, daß es Ihnen im Ernst darum
zu thun ist, sein Wohl zu befördern, um das Va-
terland zu retten; haben Sie ihm feine Verführer
aus den Augen gerissen, und sie nach den Gesetzen
-bestraft, dann wird der ehrliche Schweizer mit groß-
tem Vergnügen, was in seinen Kräften steht, zur
Rettung des Vaterlands beitragen, dann wird je-
der auf Ihren ersten Wink zu den Waffen greifen,
sich an die Franken anschließen, und das Vaterland
wird gerettet ftyu! Glauben Sie ja nicht, V. Ge-
ftzgeber, der Schweizergeist sey gänzlich verloschen;
immerhin sind wir noch die ehrlichen braven Man-
ner, die unsere Voreltern vor Jahrhunderten waren,
immerhin lieben wir noch unser Vaterland, und sind
bereit dasselbe zu retten. Fangen Sie nun an, B.
Geftzgeber, mit Kraft und Nachdruk zu handeln;
arbeiten Sie Tag und Nacht, um die Ihnen schon
mehrmals vorgeschlagnen Mittel zur Rettung des
Vaterlands anzuwenden; nehmen Sie Frankreichs
Stellvertreter zu Ihrem Musier, und lassen Sie
sich durch nichts abhalten, die Pflichten, die Jh-
neu das Vaterland auferlegt hat, zu erfüllen. Wir
bitten Sie nochmals, lassen Sie diese Worte nicht
in Wind geredet seyn, denken Sie, daß Männer
vor Ihnen stehn, die beinahe alle schon einmal im
Treffen stunden. Denken Sie, daß es Männer
sind, die aus Liebe zum Vaterland und aus Ans
hanglichkeit an unsere Verfassung, Weib und Km-
der, Anverwandte und Freunde, kurz alles was
einem Menschen auf dieser Welt lieb seyn kann,
verlassen mußten. Denken Sie, in welcher Lage
wir und unsere Freunde sind, wir sind nicht nur
von einander getrennt, sondern wir sind auch in
Gefahr, unser Vermögen, das wir zurükgelassen

haben, vollends zu verlieren. Wir lassen es Ihnen
freigestellt seyn, V. Geftzgeber, ob Sie das Vater-
land retten wollen, oder ob^Sie endlich noch gar
Russen und Cosaken den vchweizerbodcn wollen
betreten lassen, während dem wir hier unthätig liegen,
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und uns nicht nur der Verachtung unserer Bunds-
genossen, sondern uns der Verachtung eines jeden
Menschen, sey er Freund oder Feind, aussetzen
müssen. Wir haben unsere Schuldigkeit gethan,
B> Gesezgeber, wir betheuern Ihnen vor Gott,
daß wir Sie in allen zur Rettung des Vaterlands
abzweckenden Unternehmungen unterstutzen werden.
Wir betheuern Ihnen aber auch, daß, wenn die
Rettung wiederum sollte vertagt werden, wir vor
der ga zen Welt bezeugen können, daß wenigstens
wir uns bestissen haben, freye Schweizer zu bleiben,
rmd das Bündniß, das wir mit Frankreich gesetzlos-
sen haben, als Ehrenmänner zu halten. Wir setzen
noch bei, daß es republikanisch ist, lieber auf dem
Schaffst zu sterben, als in die Ketten der Sclaverei
zurückzufallen. Gruß und Achtung.

Bern den 8. Aug. 1799.

Im Namen mehrerer ausgewanderten Patrioten
Doktor Volmar

von Oberwinterthur aus dem Kanton Zürich.

Zimmermann : Diese Zuschrift ist im wahren
Weist des Republikanismus geschrieben, und mit
derjenigen Achtung, die die Bürger der Gcftzge-
lbung schuldig sind; vor allem aus also fodre ich
Ehre der Sitzung für den Bittsteller; da aber alle
Gegenstande, die derselbe uns vortragt, nicht uns
sondern dem Direktorium zugehören, so begehre ich,
daß die ganze Zuschrift diesem überwiesen werde.
Der Bittsteller erhalt die Ehre der Sitzung und
den Bruderkuß.

Schoch sagt: Zimmermann ist mir zuvorgekom-
men, aber mit dieser Verweisung an das Direkte--
rium ist nicht geholfen, denn der, der die Consti--
tution machte, hat nicht hinlänglich vorhergesehn,
jn welche Lage wir kommen würden, daher werde ich
«twas vorschlagen, das freilich wider die Constitution
lauft, welches aber die gegenwärtigen Umstände
nothwendig erfodern ; das Direktorium versieht das
Militär nicht, daher trage ich darauf an, daß wir
«ine Commission niedersetzen, welche mit dem Di--
rcktorium vereint, die Entwürfe mache, zur Ver-
treibung des Feindes aus unserm Vakcrlande. Man
wird zwar sagen, hierzu mangeln uns Geld und
jftbensmittel; allein auch wegen dem Geld ist leicht
zu helfen; man gebe mir nur den Auftrag, und
jn Zeit von 4 Wochen will ich 10 Millionen zu-
sammenbringen, durch ein gezwungenes Anleihen;
denn warum sollen die Bürger und besonders die
Reichen noch in Gold und Silber verstekt seyn?
man begehre nur dieses Gold und Silber, und man
wird daraus münzen können, und mit diesem Geld
kann man sich auch die erforderlichen Lebensmittel
anschaffen; denn wir wollens nicht mehr machen,
wie die alten Oligarchen, welche nur die Geringen

i6

i straften, und die Großen ungestraft und unbezahlt
^ taufen liefen.
z H u ber : Mich wundert, daß man Schoch nicht
^ zur Ordnung rufte, als er sagte, er wolle Wider
5 die Constitution sprechen, denn wenn wir die Cow

siitution überschreiten, so ist auch das Volk nicht
mehr an dieselbe gebunden, und es entsieht Anar-
chie und Bürgerkrieg ; und wo soll, die Constitution
und die gute Ordnung besser beobachtet werden,
als hier? Ob das Direktorium das Militärwcsen
nicht verstehe, weiß ich nicht, aber hingegen daß

auch wir nicht immer alles verstehen was wir zu

behandeln haben, und doch sollen die Gewalten

constitutionsmäßig getrennt bleiben, und besonders

die öffentlichen Beamten ihre Würde nicht mW
ben; ich fodere Tagesordnung über Schechs An-

trag.
Der Präsident erklärt, daß er Schochs Action

als der Constitution zuwiderlaufend nick: st,s Mehr

setzen werde, und nur darum denselben nickt «w

terbrach, weil, wenn ein etwas lebhafter Redner

unterbrochen wird, meist Unordnung daraus entstst.

Schoch: Ich meyne es gut," und will nist»

in Unordnung bringen ; aber sich schlage vor, à
gezwungenes Anleihen auszuschreiben, und daß st
der Gesetzgeber Zo Duplöncn von seiner Best-

dung zurücklasse.

Euter: Gewiß meynt es Schoch gut; aistn

dieß ist nicht genug, und auch sein lezter Antrag w

constitutionswidrig ; könnte Schock «ruf gesezllaM

Weg in Zeit von 4 Wochen dem Staat
onen verschaffen, so würde ich ihn als Commast

dem Direktorium vorschlagen.
(Die Fortsetzung folgt.)

Einla d u n g.

Da einige meiner Freunde gewünscht bä/
daß ich mich über den ersten Punkt der ftyM
Anzeigen, welche die B. R. Carncr und ruv
dem Bureau des gr. Raths niedergelegt
öffentlich erklären möchte, so lade ich ,'W
Mitglieder der gesezacbenden Räthe, weM W
diesen Gegenstand Aufklärung wünschen em,

Originalberichtschreiben des B. Ott, über ost
kauf der Waldrechke zu Rodcrstorf, Klcmbck

in meinem Bureau einzusehen, u^d darano

Werth jener Anzeige zu beurtheilen ; ick wmoe

gens ohne, eine bestimmte an mich ergangcm

forderung diesen Gegenstand so S»t als ei

andere Ausfälle des B. Cartier mit Stiltzck»^
beantwortet haben.

Bern, den 12. Aug. 1799.
Der Finanzmmisier : Finster.
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